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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


11. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Bestimmung des Besteuerungszeitraums


BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	vorliegender Königlicher Erlass ergeht in Ausführung von Artikel 360 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992.

	Die im vorliegenden Erlass vorgesehene Anpassung zielt darauf ab, die Situation von verstorbenen Personen von der Anwendung des Artikels 203 des KE/EStGB 92 auszuschließen. Diese Anpassung folgt auf die Abänderungen der Artikel 308 und 309 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 durch die Artikel 70 und 72 des Gesetzes vom 28. Dezember 2023.

	Diese Anpassung im EStGB 92 zielte darauf ab, die besondere Erklärung im Todesfall abzuschaffen. Dieser Mechanismus sah vor, dass eine besondere Erklärung (außerhalb der üblichen Erklärungsfristen) von den Erben oder Gesamtvermächtnisnehmern oder ‑beschenkten von verstorbenen Steuerpflichtigen für die im Sterbejahr erzielten Einkünfte eingereicht werden musste.

	Mit der Abschaffung dieses Mechanismus im EStGB 92 können die Erben nun die Erklärung in Bezug auf die im Sterbejahr des Steuerpflichtigen erzielten Einkünfte innerhalb der üblichen Erklärungsfristen einreichen. Dies vereinfacht die Situation der Steuerpflichtigen, die mehr Zeit für die Einreichung der Erklärung haben.

	Artikel 203 des KE/EStGB 92 sieht noch eine Ausnahme von der Tatsache vor, dass der Besteuerungszeitraum mit dem Jahr vor dem Jahr, dessen Jahreszahl das Steuerjahr bestimmt, zusammenfällt, wenn der Steuerpflichtige die Bedingungen der Steuerpflichtigkeit vor dem 31. Dezember nicht mehr erfüllt.

	Damit der Mechanismus der besonderen Erklärung im Todesfall vollständig abgeschafft werden kann, muss dieser Artikel angepasst werden, um zu verdeutlichen, dass diese Ausnahme nicht gilt, wenn der Steuerpflichtige die Bedingungen der Steuerpflichtigkeit aufgrund des Todes nicht mehr erfüllt.

	Die rückwirkende Kraft des vorliegenden Erlasses ist durch das Inkrafttreten der Gesetzesbestimmungen gerechtfertigt, die neue Erklärungsfristen im Todesfall vorsehen (vorgesehen durch die Artikel 70 und 72 des Gesetzes vom 28. Dezember 2023).

	Das vorerwähnte Gesetz sah nämlich die Anwendung der neuen Erklärungsfristen im Todesfall für die an die Steuerjahre 2024 und folgende gebundenen Besteuerungszeiträume vor.

	Um die Kohärenz des Systems zu wahren und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die neuen Erklärungsfristen im Todesfall durch das Gesetz vom 28. Dezember 2023 verlängert werden und dadurch günstiger für die Steuerpflichtigen sind, sieht der vorliegende Königliche Erlass das gleiche Inkrafttreten vor wie für die Artikel 70 und 72 des Gesetzes vom 28. Dezember 2023.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

______
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 360 Absatz 2;

	In der Erwägung, dass vorliegender Erlass eine bloße Ausführung einer bestehenden gesetzlichen Regelung ist und an sich keinen zusätzlichen Einfluss auf die Einnahmen des Staates hat und keine neuen Ausgaben entstehen lassen kann;

	Dass folglich weder das vorherige Einverständnis der Staatssekretärin für Haushalt noch die Stellungnahme des Finanzinspektors erforderlich ist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.134/3 des Staatsrates vom 6. November 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Artikel 203 § 1 Absatz 2 des KE/EStGB 92 werden zwischen den Wörtern "die Bedingungen der Steuerpflichtigkeit" und den Wörtern "nicht mehr erfüllt sind" die Wörter "aus einem anderen Grund als dem Tod des Steuerpflichtigen" eingefügt.


	Art. 2 - Artikel 1 ist für die an die Steuerjahre 2024 und folgende gebundenen Besteuerungszeiträume anwendbar.


	Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. November 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM
